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Ökokonto Niederwinkling
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Abbuchung Bebauungsplan 
GI Schaidweg Nord

Nährstoffarme Gras-/Krautflur
Herstellung: Entfernung der Nährstoffzeiger (Brennnessel etc.)
Pflege: Periodische Mahd einmal jährlich, Mahdgut von der Fläche transportieren

Strauchhecke, zu erhalten

Grenze Geltungsbereich Deckblatt

Zustand von Natur und Landschaft

Extensivgrünland
Herstellung: Extensivierung der Bewirtschaftung
Pflege: Die Fläche ist zwei mal jährlich zu mähen. Die erste Mahd hat zwischen dem 
15.06. und 30.06. zu erfolgen, die zweite zwischen dem 15.09. und 30.09.. Das 
Mahdgut ist zu entfernen, der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sowie Düngemittel ist 
untersagt. 

Laubbaum, zu erhalten

Ranken/ Bermen mit Gehölzen und Reptilienbiotopen
Herstellung: Herstellung von Ranken durch Aufschüttung von Erdmasse, 
anpflanzen von lockeren Gehölzbeständen, sowie Anlage von 
Reptilienbiotopen aus grabbarem Material und Wurzelstöcken 
Pflege: Die Fläche ist zwei mal jährlich zu mähen. Die erste Mahd hat 
zwischen dem 15.06. und 30.06. zu erfolgen, die zweite zwischen dem 
15.09. und 30.09.. Das Mahdgut ist zu entfernen, der Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln sowie Düngemittel ist untersagt.

Böschung mit Weiden dominiertem Gehölz
Herstellung: Pflanzung von Sträuchern in einer Dichte von 1 Pflanze je 4 m² mit 60% 
Weidenanteil. 

Laubwald, zu erhalten

Biotope geschützt nach § 30 BNatSchG/
Art 23 BayNatSchG

Röhricht mit Schilf, zu erhalten

Binsen- und Seggenreiche Feuchtwiese (Erhalt, wo bereits vorhanden)
Herstellung: Einsaat einer Feuchtwiesenmischung der Herkunftsregion 5 
Ostbayerisches Hügel- und Bergland.
Pflege: Die Fläche ist zwei mal jährlich zu mähen. Die erste Mahd hat zwischen dem 
15.06. und 30.06. zu erfolgen, die zweite zwischen dem 15.09. und 30.09..  Das 
Mahdgut ist zu entfernen, der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sowie Düngemittel ist 
untersagt.

Bachlauf mit Flachufern
Herstellung: Verlegung des Bachlaufs nach Osten. Der bisherige Bachlauf ist oberhalb 
der südlichen Anschlussstelle zu schließen. Die Flachufer sind abzugraben und mit einer 
Saatmischung der Herkunftsregion 5 Ostbayerisches Hügel- und Bergland einzusähen. 
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